
Auszug aus dem Protokoll  
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 11. Juli 2018

707. Änderung von Art. 7 Abs. 2 des Grundlagenvertrags zwischen dem 
Kanton Zürich und der Opernhaus Zürich AG, Genehmigung

Die Direktion der Justiz und des Innern unterbreitet einen Antrag vom 
15. Juni 2018 über die Genehmigung der Änderung von Art. 7 Abs. 2 
des Grundlagenvertrags zwischen dem Kanton Zürich und der Opern-
haus Zürich AG. Der Regierungsrat zieht den Antrag in Beratung und 
verabschiedet ihn zuhanden des Kantonsrates (siehe ABl 2018-07-27; 
Vorlage 5477).

Vor dem Regierungsrat 
Die Staatsschreiberin:
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